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Wenn der Klient den 
Handschlag verweigert
Berufsethik im Alltag – wenn Kulturen aufeinanderprallen

Text: Rahel Wüst, Mitglied der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial

Die Frage, wie mit der Verweigerung eines 
Handschlags zur Begrüssung umgegangen 
werden soll, stellt sich zunehmend auch in 
der Sozialen Arbeit. Der Handschlag ist in 
westlichen Kulturen ein gängiges Mittel zur 
Begrüssung. Dass es sich dabei um mehr als 
nur ein Begrüssungsritual handelt, wird 
einem bewusst, wenn der Handschlag von 
Menschen aus anderen Kulturen verweigert 
wird und dies bei einem ein Gefühl des Un-
behagens und des Widerwillens auslöst. 
Dies mit gutem Grund.

Durch den Handschlag wird dem Gegen-
über vermittelt, dass man dieses als Ge-
genüber wahrnimmt, anerkennt und res-
pektiert. Aus berufsethischer Sicht be-
trachtet, tangiert die Verweigerung des 
Handschlags damit das Konzept der Men-
schenwürde. Menschenwürde wird im ge-
genseitigen Austausch zwischen Men-
schen hergestellt, indem man die andere 
Person als Menschen anerkennt. Sich ge-
genseitig als Menschen anzuerkennen, be-
deutet zugleich, anzuerkennen, dass der 
Mensch verwundbar ist, dass er Bedürf-
nisse hat und bei deren Befriedigung auf 
andere Menschen angewiesen ist. Silvia 
Staub-Bernasconi zufolge kann der Mensch 
nur als Mensch-in-Gesellschaft verstan-
den werden, da dies die einzige Möglich-
keit für ihn ist, seine Bedürfnisse zu befrie-
digen und dadurch ein menschenwürdiges 
Dasein zu leben. Nicht zuletzt wird damit 
das eigentliche Ziel der Sozialen Arbeit, 
Menschen zu mehr Wohlbefinden zu ver-
helfen, verwirklicht. 

Gründe abklären ist zentral
Wenn nun ein Klient der Sozialarbeiterin 
den Handschlag verweigert, ist es wichtig, 
abzuklären, aus welchen Gründen er dies 
tut. Es ist durchaus möglich, dass kultu-
relle oder religiöse Gründe dahinterstehen, 
der Klient aber nicht beabsichtigt, die So-
zialarbeiterin abzuwerten oder sie nicht 
als Menschen anzuerkennen. In solchen 
Situationen erscheint es angebracht, eine 
für beide Parteien annehmbare Begrüs-
sungsform zu finden, welche gegenseitige 

Anerkennung bekundet. Anders ist die 
 Situation, wenn aus dem weiteren Ge-
sprächsverlauf ersichtlich wird, dass der 
Klient die Sozialarbeiterin nicht als gleich-
wertiger Mensch akzeptiert und aner-
kennt. Dies kommt zum Beispiel dann zum 
Ausdruck, wenn die Sozialarbeiterin in ih-
rer (Macht-)Position nicht anerkannt wird, 
weil sie eine Frau ist.  Sie wird dabei nicht 
als gleichwertigen Menschen anerkannt, 
was einen Angriff auf ihre Menschen-
würde darstellt. Die weitere Zusammen-
arbeit muss in diesem Zusammenhang 
ernsthaft überdacht und mit dem Klienten 
thematisiert werden. Es geht dabei nicht 
darum, die Hilfe einzustellen, sondern 
 Regeln für die Zusammenarbeit aufzustel-
len, an welche sich beide Parteien zu hal-
ten haben. Beispielsweise ist es üblich, dass 
Beratungsgespräche abgebrochen werden, 
wenn ein Klient/eine Klientin gegenüber 
dem Sozialarbeitenden verbal ausfällig 
wird. Die Zusammenarbeit ist dadurch 
nicht unbedingt beendet, aber das Ge-
spräch vertagt und oftmals an Bemühun-
gen seitens der Klientel geknüpft. 
Bezogen auf den Handschlag bedeutet dies 
nicht, dass dieser eingefordert werden 
muss, damit das Gespräch stattfinden 
kann. Vielmehr ist damit gemeint, dass ein 
Gespräch unterbrochen wird, wenn im Ge-
spräch mehrfach durch verschiedene Ges-
ten und Aussagen deutlich gemacht wird, 
dass das Gegenüber nicht akzeptiert und 
damit nicht als Mensch anerkannt wird. Es 
liegt dann am Sozialarbeitenden, darauf 
hinzuweisen, dass er/sie sich nicht aner-
kannt und akzeptiert fühlt und daher 
nicht gewillt ist, das Gespräch weiterzu-
führen. Da Sozialarbeitende in solchen 
 Momenten klar von ihrer Machtposition 
Gebrauch machen, erscheint eine regel-
mässige Reflexion im Team als unerläss-
lich. 
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